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Erläuterungen: 
 
Nach dem vom Gemeindewahlausschuss festgestellten Ergebnis der Gemeinderatswahl 
am 7. Juni 2009 rückt Frau Maria Schmitt für Herrn Stadtrat Frank Kühn in den Gemeinde-
rat nach.  
 
Ein Nachrücken wäre dann nicht möglich, wenn bei Frau Schmitt Hinderungsgründe vorlie-
gen sollten, wie sie in § 29 der Gemeindeordnung (GemO) genannt sind (zum Beispiel: Be-
dienstete der Stadt, leitende Bedienstete der Rechtsaufsichtsbehörde, Verwandtschaftsver-
hältnis mit dem Oberbürgermeister oder dem Bürgermeister usw.).  
 
Nach Kenntnis der Verwaltung liegen Hinderungsgründe nach § 29 GemO bei Frau Schmitt 
nicht vor. Vom Gemeinderat ist dies formal festzustellen. 
 
 
Beschlussvorschlag: Es wird festgestellt, dass für das Nachrücken von Frau 

Maria Schmitt in den Gemeinderat Hinderungsgründe 
nach § 29 GemO nicht vorliegen. 

 
 
Beratung: 
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